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— Betriebsärzte, Fachärzte für Arbeitshygiene und 
Psychologie;

— Arbeitsschutzinspektoren und Vertreter der 
Arbeitsschutzkommissionen;

— Vertreter aus Betrieben der Erzeugnisgruppe 
bzw. der Kooperationskette.

5. Es ist anzustreben, daß in der Perspektive mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung aus den 
technischen und ökonomischen Parametern für die 
Herstellung neuer Erzeugnisse

— die optimale Fertigungsvariante berechnet;

— die Erfordernisse der wissenschaftlichen Arbeils- 
gestaltung, wie optimale Arbeitsmethode, Ein
richtung des Arbeitsplatzes u. a., ausgewiesen;

— alle Unterlagen für die Fertigung bis zur Mate
rial-, Arbeitszeit- und Kostenvorgabe auto
matisch hergestellt

werden.

III.

Grundsätze der wissenschaftlichen Arbeitsnormung

1. Maßnahmen der sozialistischen Rationalisierung 
sind gemeinsam mit den Werktätigen durch Aus
arbeiten technisch begründeter Arbeitsnormen und 
anderer Leistungskennziffern entsprechend dem 
Grundsatz „Neue Technik — Neue Normen“ folge
richtig zu Ende zu führen, damit die durch Rationa
lisierungsmaßnahmen eingesparte Zeit und die 
projektierte Kostensenkung erreicht wird.

Die Direktoren der Betriebe haben zu gewährlei
sten, daß wissenschaftlich begründete Kennziffern 
für den Aufwand und das Ergebnis der Arbeit des 
Menschen auf der Grundlage rationalisierter Pro
duktions- und Arbeitsprozesse unter Nutzung der 
durch das Arbeitsstudium aufgedeckten Reserven 
ermittelt und festgelegt werden.

a) Technisch begründete Arbeitsnormen müssen

— den mengen- bzw. zeitmäßigen technologisch 
erforderlichen Arbeitsaufwand;

— die geforderte Qualität der Arbeitsausführung 
und

— die erforderliche Qualifikation der Werktäti
gen

zur rationellen Durchführung der Arbeit unter 
betrieblichen Bedingungen enthalten.

Entsprechend der Art der Arbeit und den be
trieblichen Bedingungen der Produktionspro
zesse sind Arbeitsnormen als Zeit- oder Men
genvorgabe, Komplexnormen, Mehrmaschinen- 
Arbeitsnormen, Plannormen, Besetzungsnormen, 
Stellenplannormen u. a. festzulegen.

b) Für die Planung und Leitung der Produktion und 
für die Anwendung des Leistungsprinzips sind 
verbunden mit technisch begründeten Arbeits
normen auch andere Kennziffern der Arbeits

leistung festzulegen. Diese Leistungskennziffern 
müssen die Werktätigen auf

— eine hohe Ausnutzung der Kapazitäten von 
Maschinen und Anlagen;

— die Senkung des Verbrauchs an Material- und 
Hilfsstoffen und

— eine hohe Qualität der Arbeitsausführung 
orientieren. Die hierfür erforderlichen Kenn
ziffern der Arbeitsleistung sind ebenso wie tech
nisch begründete Arbeitsnormen aus den Pro
duktions- und Arbeitsbedingungen abzuleiten.

2. Die Arbeitsnormen sind auf der Grundlage tech
nischer Parameter, fortgeschrittener Technologien, 
moderner Formen der Produktionsorganisation, 
rationeller Arbeitsmethoden und der besten Ar
beitserfahrungen der Werktätigen sowie wissen
schaftlich gestalteter Produktions- und Arbeits
bedingungen festzulegen.

Die der Ausarbeitung technisch begründeter Ar
beitsnormen und anderer Leistungskennziffern 
zugrunde liegenden Bedingungen sind in geeigneter 
Form (Arbeitsplan-Stammkarte, Arbeitscharakte
ristik, Arbeite- und Kontrollunterweisung u. ä.) fest
zulegen. Diese Unterlagen sind laufend auf dem 
neuesten Stand zu halten.

Technisch begründete Arbeitsnormen und andere 
Leistungskennziffern sind auf der Grundlage von 
technischen Parametern und Zeitnormativen, Nomo- 
grammen, Analogieberechnungen, Zeitmessungen, 
Leistungsvergleichen u. a. rationell zu ermitteln. Um 
die große Anzahl der Arbeitsnormen in den Betrie
ben auf dem neuesten Stand zu halten und die Ar
beitsnormung mit dem geringsten Aufwand durch
zuführen, sind moderne Geräte der Meß- und 
Beobachtungstechnik und Spezialrechengeräte anzu
wenden sowie Datenverarbeitungsanlagen auszu
nutzen.

Das System der Zeitnormative ist schrittweise aus
zubauen und durch Ausarbeiten und Anwenden von 
Bewegungsnormativen zu ergänzen. Die über
betriebliche Erarbeitung von Zeitnormativen und 
Normenkatalogen ist unter Leitung der WB in 
Abstimmung mit den Ministerien weiterzuent
wickeln.

3. Die Direktoren der Betriebe haben ständig die 
Einheit von technischer Begründung und Erfüllbar
keit der Arbeitsnormen durch strenge technolo
gische Ordnung und Disziplin, Ordnung in der be
trieblichen Materialwirtschaft und systematische 
Vervollkommnung der Qualifikation der Werktäti
gen zu sichern. Es ist zu gewährleisten, daß tech
nisch begründete Arbeitsnormen und andere Kenn
ziffern der Arbeitsleistung nach entsprechender 
Einarbeitung von allen Werktätigen erfüllt wer
den können, die für die betreffende Arbeit geeig
net sind, die Qualifikationsanforderungen erfüllen 
und die Arbeitszeit voll nutzen.

Für die Einarbeitung von neueingestellten oder an 
anderen Arbeitsplätzen eingesetzten Werktätigen 
sowie bei Produktionsumstellungen sind mit Hilfe


